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1. Zum Nachweis der Zahlung einer Stammeinlage 

Die ehemalige Gesellschafterin einer GmbH, bei der Insolvenzverfahren mangels Masse abgelehnt worden war, 
macht in ihrer Einkommensteuererklärung 2006 einen Verlust aus der Beteiligung an der GmbH im 
Halbeinkünfteverfahren geltend. Sie war an der GmbH zu rund 1/3, also wesentlich beteiligt. Finanzamt und 
Finanzgericht lehnten den Verlustabzug ab, weil die Gesellschafterin keinen Zahlungsbeleg über die 1986 
erbrachte Stammeinlage vorlegen konnte. 
Dem Bundesfinanzhof ging dies zu weit. Der Nachweis der Einzahlung der Stammeinlage muss nicht zwingend 
durch einen entsprechenden Zahlungsbeleg erbracht werden. Im Rahmen einer Gesamtwürdigung sind alle 
Indizien zu prüfen. Dazu gehörte u.a., dass die GmbH in ihren Bilanzen keine ausstehenden Einlagen ausgewiesen 
hatte und der Außenprüfer des Finanzamts dies in seine Prüferbilanz übernommen hatte. 
Hinweis: Unabhängig von dieser Entscheidung sollte bei Gründung einer GmbH sowie bei Kapitalerhöhung der 
Einzahlungsbeleg gesondert aufbewahrt werden. 
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2. Falsche Kilometer-Angaben für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte können als 
Steuerhinterziehung gewertet werden 

Steuerhinterziehung ist strafbar. Sie wird, je nach Schwere, mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. Steuerhinterziehung begeht, wer den Finanzbehörden oder anderen Behörden über 
steuerlich erhebliche Tatsachen unrichtige oder unvollständige Angaben macht und dadurch Steuern verkürzt 
oder die Finanzverwaltung pflichtwidrig über steuerlich erhebliche Tatsachen in Unkenntnis lässt. Jeder ist 
verpflichtet, in der Steuererklärung nach bestem Wissen und Gewissen wahrheitsgemäße Angaben zu machen. 
Die Angaben müssen richtig und vollständig sein. Eine Angabe ist dann unrichtig, wenn die in ihr enthaltene 
Behauptung mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmt. Unvollständig ist eine Angabe, wenn ein bestimmter 
Sachverhalt nur teilweise erklärt, aber der Eindruck der Vollständigkeit erweckt wird. 
Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hat entschieden, dass überhöhte Entfernungsangaben für Fahrten zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte den Tatbestand der Steuerhinterziehung erfüllen können. 
 

3. Überschreitung der Drei-Objekt-Grenze durch Aufteilung im Kaufvertrag 
Bei Verkauf einer Immobilie und gleichzeitiger Aufteilung in Wohn- und Gewerbeeinheiten ist von gewerblichem 
Grundstückshandel auszugehen, wenn dem Käufer mehr als drei Einheiten zugewiesen werden. Auch wenn die 
für die Gewerblichkeit maßgebende Fünfjahresfrist überschritten ist, ändert sich an dieser Beurteilung nichts. 
Dazu folgender Fall: Eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts veräußerte ein gemischt genutztes Grundstück, auf 
dem die Errichtung einer Seniorenresidenz geplant war. Zwischen Erwerb und Verkauf lag ein Zeitraum von fünf 
Jahren und zwei Monaten. Käufer war eine GmbH, deren alleiniger Anteilseigner einer der GbR-Gesellschafter 
war. Im Kaufvertrag wurde das Objekt in 25 Einheiten aufgeteilt, 4 Einheiten verblieben bei der GbR, die übrigen 
21 gingen in das Eigentum der GmbH über. Daraus wurde eine zumindest bedingte Veräußerungsabsicht 
geschlossen mit der Folge, dass von einem gewerblichen Grundstückshandel auszugehen war. 
 

4. Kein gewerblicher Grundstückshandel bei Verkauf eines ungeteilten Grundstücks mit fünf 
Mehrfamilienhäusern 

Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs ist Indiz für einen gewerblichen Grundstückshandel, wenn mehr 
als drei Objekte innerhalb von fünf Jahren (zwischen Anschaffung und Verkauf) veräußert werden. Allerdings kann 
auch die Veräußerung nur eines Objekts gewerblichen Grundstückshandel auslösen, wenn der Verkäufer 
bestimmten Berufsgruppen angehört oder die Veräußerungsabsicht schon vor Baubeginn festgestanden hat. 
Aktuell hat das Gericht entschieden, dass der Verkauf eines ungeteilten Grundstücks mit fünf 
Mehrfamilienhäusern nur ein Objekt im Sinne der Drei-Objekt-Grenze darstellt. 
Hinweis: Vor Veräußerung von Grundbesitz sollte mit dem Steuerberater abgestimmt werden, ob gewerblicher 
Grundstückshandel vorliegen kann. 
 

5. Der teilweise Betriebsausgabenabzug setzt den Nachweis der konkreten betrieblichen Veranlassung 
einer geschäftlichen Bewirtung voraus. Hierfür reicht es nicht, lediglich die Namen und die Funktion der 
bewirteten Personen aufzuführen 

Hintergrund: Aufwendungen eines Steuerpflichtigen für die Bewirtung von Geschäftspartnern dürfen nach § 4 
Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 EStG den Gewinn grundsätzlich nur in Höhe von 70 % der nach allgemeiner 
Verkehrsanschauung als angemessen anzusehenden Aufwendungen mindern. Hierfür müssen die Höhe der 
Kosten und die betriebliche Veranlassung nachgewiesen werden. Nach § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 EStG sind 
hierzu schriftlich Ort, Tag, Teilnehmer und Anlass der Bewirtung festzuhalten. Hat die Bewirtung in einer 
Gaststätte stattgefunden, so genügen nach Satz 3 der Vorschrift Angaben zum Anlass und den Teilnehmern der 
Bewirtung. In diesem Fall ist die Rechnung über die Bewirtung beizufügen. 
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6. Anträge auf Lohnsteuer-Ermäßigung müssen für 2012 neu gestellt werden 

Hintergrund: Arbeitnehmer, die einen Freibetrag auf ihrer Lohnsteuerkarte eintragen lassen wollen, müssen bei 
ihrem „Wohnsitz-Finanzamt“ einen Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung stellen. Die hierdurch bewirkte Erhöhung 
des monatlichen Nettogehalts kann sich positiv auf andere staatliche Leistungen, wie beispielsweise das 
Elterngeld, auswirken. 
Hierzu führt die Behörde weiter aus: Die gewohnte Lohnsteuerkarte auf farbigem Karton gibt es nicht mehr. Für 
2012 müssen daher die Freibeträge grundsätzlich neu beantragt werden. Dies gilt auch dann, wenn keine höheren 
Freibeträge als im Vorjahr berücksichtigt werden sollen. In diesen Fällen ist weiter ein vereinfachter Antrag auf 
Lohnsteuer-Ermäßigung ausreichend. Pauschbeträge für behinderte Menschen und Hinterbliebene müssen nur 
dann neu beantrag werden, wenn sie nicht bereits in der neuen elektronischen Datenbank (ELStAM) gespeichert 
sind (z.B. wenn das Gültigkeitsdatum für den Freibetrag abgelaufen ist). Die Speicherung der sogenannten 
Lohnsteuerabzugsmerkmale in der Datenbank ersetzt künftig die auf der alten Papier-Lohnsteuerkarte 
enthaltenen Informationen. 
Der Antrag für das Lohnsteuerermäßigungsverfahren muss bis spätestens 30.11. des betreffenden Kalenderjahrs 
beim Finanzamt gestellt werden. Für 2012 ist damit der 30.11.2012 der letzte Termin. Gründe, die zu einer 
Ermäßigung der Lohnsteuer führen können, sind z.B.: 
• hohe Werbungskosten (z.B. Fahrtkosten zur Arbeit) 
• außergewöhnliche Belastungen und Sonderausgaben (Voraussetzung: disee müssen mindestens 600 Euro pro 
Jahr         
   betragen) 
• Kinderbetreuungskosten 
• Unterhaltszahlungen an geschiedene oder dauerhaft getrennt lebende Ehegatten 
• Pauschbeträge für behinderte Menschen und Hinterbliebene 
• haushaltsnahe Dienstleistungen 
• Verluste und Geringverdiener 
Im Rahmen dieses Antragsverfahrens müssen die Steuerermäßigungsgründe nachgewiesen oder glaubhaft 
gemacht werden. Das Finanzamt berechnet dann die voraussichtliche Steuerermäßigung und stellt diesen Betrag 
den Arbeitgebern in der elektronischen Datenbank zum Abruf bereit. Der Arbeitgeber kann daraufhin die 
Lohnsteuerabzüge unter Beachtung der Freibeträge ermitteln. 
Beispiel: Der monatliche Bruttoarbeitslohn beträgt 1.800 EUR. Der eingetragene Freibetrag auf der 
Lohnsteuerkarte beläuft sich auf 210 EUR monatlich. Der Arbeitgeber versteuert dann nicht 1.800 EUR, sondern 
1.590 EUR (1.800 EUR abzüglich 210 EUR). 
 

7. Übungsleiter: Verluste auch bei Einnahmen unter 2.100 EUR anzuerkennen 
Nach einer aktuellen Entscheidung des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz dürfen Übungsleiter Verluste aus einer 
nebenberuflichen Übungsleitertätigkeit auch dann steuermindernd geltend machen, wenn die Einnahmen aus der 
Tätigkeit unterhalb des Übungsleiterfreibetrags liegen. 
Für nebenberufliche Einnahmen als Übungsleiter in gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Organisationen 
gewährt der Fiskus einen Freibetrag von 2.100 EUR jährlich. Bei der Frage, ob die im Zusammenhang mit der 
Tätigkeit anfallenden Aufwendungen (z.B. Fahrtkosten) steuerlich berücksichtigt werden können, müssen 
verschiedene Fallgestaltungen unterschieden werden. 
Nach Ansicht der Finanzverwaltung sind die Aufwendungen nur dann steuerlich absetzbar, wenn sowohl die 
Einnahmen als auch die Ausgaben den Übungsleiterfreibetrag von 2.100 EUR übersteigen. Liegen die Einnahmen 
hingegen unterhalb des Übungsleiterfreibetrags, gewährt die Finanzverwaltung – unabhängig von der Höhe der 
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Aufwendungen – keinen Werbungskosten- bzw. Betriebsausgabenabzug. Dieser Auffassung hat das Finanzgericht 
Rheinland-Pfalz nun aber widersprochen. 
Der entschiedene Sachverhalt: Im zugrunde liegenden Fall erzielte ein nebenberuflich tätiger 
Tanzsportübungsleiter Einnahmen in Höhe von 1.128 EUR, denen Betriebsausgaben von 2.417,30 EUR 
gegenüberstanden. Den sich hieraus ergebenen Verlust von 1.289,30 EUR erkannte das Finanzamt nicht an, das 
Finanzgericht Rheinland-Pfalz hingegen schon. 
Begründung des Finanzgerichts: Mit der gesetzlichen Regelung zum Übungsleiterfreibetrag soll eine generelle 
Besserstellung für nebenberufliche Übungsleiter, Ausbilder oder Erzieher erreicht werden, keinesfalls eine 
Schlechterstellung. Deshalb muss auch, wenn die Einnahmen den Freibetrag unterschreiten, ein Abzug der diese 
Einnahmen übersteigenden Ausgaben möglich sein. Nur ein solches Ergebnis wird dem objektiven Nettoprinzip 
und der Zielrichtung der Vorschrift gerecht. 
Hinweis: Die Verwaltung hat gegen diese Entscheidung keine Revision eingelegt, so dass das Urteil rechtskräftig 
ist. In vergleichbaren Fällen sollten sich die Steuerzahler auf dieses Urteil und ein sinngemäßes Urteil des 
Finanzgerichts Berlin-Brandenburg berufen (FG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 25.5.2011, Az. 2 K 1996/10; FG Berlin-
Brandenburg vom 5.12.2007, Az. 7 K 3121/05 B). 
 

8. Lebensversicherungen noch in 2011 abschließen? 
Wer mit dem Gedanken spielt, eine Lebensversicherung abzuschließen, sollte mit seiner Entscheidung nicht mehr 
allzu lange warten. Denn bei einem Vertragsabschluss ab 2012 müssen zwei Nachteile in Kauf genommen werden: 
• Für Neuverträge, die ab dem 1.1.2012 abgeschlossen werden, beträgt der Garantiezins nur noch 1,75 %. Erfolgt         
   der Abschluss noch in 2011, werden immerhin 2,25 % garantiert. 
• Ein weiterer Aspekt, der für einen Vertragsabschluss in 2011 spricht, hängt mit der Besteuerung in der  
   Auszahlungsphase zusammen. Bei Verträgen, die seit 2005 abgeschlossen werden, ist als steuerpflichtiger Ertrag   
  der Unterschied zwischen der Versicherungsleistung und den entrichteten Beiträgen zu ermitteln. Erfolgt die  
  Auszahlung nach Vollendung des 60. Lebensjahres des Steuerpflichtigen und nach Ablauf von zwölf Jahren nach  
  Vertragsabschluss, ist nur die Hälfte des Unterschiedsbetrages steuerpflichtig. Wird der Vertrag erst in 2012  
  abgeschlossen, erhöht sich die Altersgrenze auf 62 Jahre. 

 
9. Umsatzsteuer: Behandlung von Gutscheinen 

Werden Gutscheine ausgegeben, die nicht zum Bezug von hinreichend bezeichneten Leistungen berechtigen, 
handelt es sich lediglich um den Umtausch eines Zahlungsmittels (z.B. Bargeld) in ein anderes Zahlungsmittel 
(Gutschein). Die Hingabe des Gutscheins selbst stellt keine Lieferung dar. Eine Anzahlung i.S.v. § 13 Abs. 1 Nr.1 
Buchst. a Satz 4 UStG liegt ebenfalls nicht vor, da die Leistung nicht hinreichend konkretisiert ist. Erst bei 
Einlösung des Gutscheins unterliegt die Leistung der Umsatzsteuer.  
Beispiele:  
Ein Kino stellt einen Gutschein aus, der sowohl für Filmvorführungen als auch beim Erwerb von Speisen (z.B. 
Popcorn) und Getränken eingelöst werden kann.  
Ein Kaufhaus stellt einen Gutschein aus, der zum Bezug von Waren aus seinem Sortiment berechtigt. Ein 
Buchhändler stellt Geschenkgutscheine aus, die zum Bezug von Büchern und Kalendern berechtigen.  

Werden dagegen Gutscheine über bestimmte, konkret bezeichnete Leistungen ausgestellt, unterliegt der gezahlte 
Betrag als Anzahlung der Umsatzbesteuerung gem. § 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 4 UStG. Bei Ausführung 
der Leistung unterliegt der ggf. noch zu zahlende Differenzbetrag der Umsatzsteuer.  
Beispiele:  
Ein Restaurant stellt einen Gutschein über ein Frühstücks- und Lunchbuffet aus.  
Ein Kino erstellt Gutscheine über Filmvorführungen.  
Ein Fitnessstudio stellt einen Gutschein zur Benutzung der Sonnenbank aus.  


